
 BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/5886 

20. Wahlperiode 27.11.12 

Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Antje Möller (GRÜNE) vom 19.11.12 

und Antwort des Senats 

Betr.: Situation der ZEA in der Sportallee (II) 

Medienberichten zufolge hat der Senat zur Entlastung der ZEA in der Sport-
allee einen Mietvertrag für das leer stehende Bürogebäude an der Ecke He-
selstücken/Sportallee für zunächst ein Jahr abgeschlossen. Die Miete für 
2.416 m² liege bei monatlich 20.000 Euro netto/kalt. 

Außerdem sollen winterfeste Wohncontainer samt sanitären Anlagen für 300 
Menschen auf dem Parkplatz Braun in der Nähe des HSV-Stadions an der 
Autobahnausfahrt Volkspark errichtet werden.  

Ich frage den Senat: 

1. Hat der Senat das genannte Gebäude angemietet?  

Wenn ja, zu welchen Konditionen? Bitte Mietvertrag anfügen. 

Die f & w fördern und wohnen AöR (im Folgenden f & w) hat das Objekt angemietet. 
Die Laufzeit des Vertrages endet am 15. November 2013. Die Miete für das Erdge-
schoss beträgt 18.450 Euro ohne Mehrwertsteuer zuzüglich Betriebskosten; werden 
mehr Etagen in Betrieb genommen, wird sich die Miete auf 20.500 Euro erhöhen. Von 
der Vorlage des Mietvertrages sieht der Senat ab. Dies käme einer Aktenvorlage 
gleich, die nach Artikel 30 der Verfassung an Voraussetzungen gebunden ist, die hier 
nicht vorliegen (vergleiche auch VerfGH Sachsen, Urt. Vo. 19. Juli 2012-Vf. 102-I-11-
juris RN.35).  

2. Gibt es eine Kaufoption?  

Wenn ja, zu welchen Konditionen? 

Es gibt keine Kaufoption für das Gebäude. Allerdings ist es erklärtes Ziel von Vermie-
ter und Mieter, dass das Gebäude nach Beendigung des Mietverhältnisses vom Mie-
ter erworben werden kann. Hierzu sollen zeitnah Verhandlungen aufgenommen wer-
den.  

3. Wie soll das Gebäude zu welchem Zeitpunkt genutzt werden? (Platzzah-
len, Sanitäranlagen, Nutzungszwecke der Räume und so weiter; bitte 
auch Grundriss beifügen.)  

Bis zum 3. Dezember 2012 sollen im Erdgeschoss die Speiseräume, die Essensaus-
gabestelle und die sonstigen Aufenthaltsräume hergerichtet werden. 

Nach kurzfristiger brandschutztechnischer Ertüchtigung sollen im zweiten Oberge-
schoss Büros eingerichtet werden. Die Möglichkeiten einer Nutzung des ersten Ober-
geschosses werden zurzeit noch geklärt. 

Aus Sicherheitsgründen wird davon abgesehen, den Grundriss des Gebäudes beizu-
fügen.  
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4. Welche Umbaumaßnahmen sind in welchem zeitlichen Rahmen ge-
plant?  

Bis Anfang Dezember 2012 sollen im Erdgeschoss die Elektrik, die Bodenarbeiten, die 
Umbaumaßnahmen für Fluchtwege und die Essensausgabe hergerichtet sein. 

Für das zweite Obergeschoss wird die Planung gerade erarbeitet. 

5. Welche weiteren Kosten werden damit verursacht? 

f & w geht davon aus, dass für den Aus- beziehungsweise Umbau des Erdgeschosses 
Kosten in Höhe von circa 100.000 Euro anfallen werden. 

6. Wird zusätzliches Personal eingesetzt?  

Wenn ja, mit welcher Qualifikation, in welchem Umfang und zu welchem 
Zeitpunkt?  

Wenn nein, warum nicht? 

Im Zusammenhang mit dem von f & w noch nicht in Betrieb genommenen Objekt 
Heselstücken wird von der für die Erstaufnahme zuständigen Behörde kein zusätzli-
ches Personal eingesetzt; im Übrigen siehe Drs. 20/5839. 

7. Welche Alternativobjekte hat die behördenübergreifende Koordinie-
rungsgruppe außerdem in Betracht gezogen? Aus welchen Gründen 
kamen sie nicht in Betracht? (Bitte objektbezogene Einzeldarstellung.) 

Die Nutzung des Bürogebäudes Ecke Sportallee/Heselstücken ermöglicht eine Entlas-
tung der ursprünglichen Anlaufstelle, indem dort Funktionsräume (Essensausgabe, 
Sozialräume und später eventuell Büroräume) geschaffen werden. Die dadurch in der 
Einrichtung Sportallee frei werdenden Räumlichkeiten können dann dort (wieder) für 
die Unterbringung genutzt werden. Wegen der räumlichen Nähe zur Einrichtung in der 
Sportallee und der zeitnahen Verfügbarkeit gab es dazu kein Alternativobjekt.  

8. Werden noch immer Personen in den Zelten untergebracht?  

Wenn ja, wie lange noch? 

Zurzeit noch ja. Spätestens mit der vollständigen Inbetriebnahme der Anlage in der 
Schnackenburgallee Ende November/Anfang Dezember 2012 (siehe Antwort zu 12.) 
sollen die Zelte nach Möglichkeit nicht mehr für Unterbringungszwecke genutzt wer-
den. Im Übrigen siehe Drs. 20/5645. 

9. Werden die Zelte als „Notunterbringung“ weiterhin vorgehalten? 

Inwieweit noch ein Zelt oder mehrere Zelte zur „Notunterbringung“ und für welchen 
Zeitraum vorgehalten werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Zugangszahlen 
ab. 

10. Warum ist keines der Alternativobjekte geeignet für eine vorzuhaltende 
„Notunterbringung“? 

Siehe Antwort zu 7. 

11. Ist der Plan zur Aufstellung der Wohncontainer bereits vom zuständigen 
Bezirk beschlossen worden?  

Wenn ja, von welchem Gremium nach welcher Vorlage? (Bitte als Anla-
ge beifügen.) 

Ja, gemäß § 15 Absatz 3 Bezirksverwaltungsgesetz hat der Hauptausschuss der Be-
zirksversammlung Altona dem Vorhaben mit Beschluss vom 8. November 2012 zuge-
stimmt. Als Vorlage diente ein Anhörungsschreiben nach § 28 BezVG, das als Anlage 
beigefügt ist. 

12. Wie sind die Planungen für diese Unterbringungen im Detail? (ZEA oder 
Folgeunterbringung, Anzahl der Container, Platzzahlen, Dauer und Be-
ginn der Unterbringung, Sanitäranlagen, Nutzungszwecke der Räume 
und so weiter.) 
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Die für die Erstunterbringung zuständige Behörde richtet auf dem von der Rom und 
Cinti Union e.V. (RCU) genutzten „Durchreiseplatz“ am „Parkplatz Braun“ nahe den 
Arenen/der A 7 bis voraussichtlich einschließlich März 2013 bis zu 300 zusätzliche 
Unterbringungsplätze in rund 100 winterfesten Wohncontainern mit Sanitärbereichen 
ein, ergänzt um Funktionsräume in Leichtbauhallen. Errichtet werden derzeit neben 
den Wohncontainern eine Verpflegungshalle mit einer Ausgabestation für das warm 
angelieferte Essen und einem Essbereich, eine Spielhalle für Kinder mit drei Räumen, 
ein Freizeitraum, ein Waschcontainer mit Waschmaschinen und Trocknern sowie ei-
nem Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter des Betreibers. Die Nutzung der ersten 
Wohncontainer hat am 19. November 2012 begonnen. 

13. Welche Kosten entstehen für den Containerplatz?  

Die Kosten für die Erschließung des Platzes, Installationsarbeiten, die Wohncontainer, 
die Leichtbauhallen und die sonstige Sachausstattung sowie Rückbau sind für den 
vorgesehenen Nutzungszeitraum auf rund 1.200.000 Euro veranschlagt. 

14. Wird zusätzliches Personal eingesetzt?  

Wenn ja, in welchem Umfang zu welchem Zeitpunkt?  

Wenn nein, warum nicht? 

Während der Aufbauphase sind drei Mitarbeiter der für die Erstunterbringung zustän-
digen Behörde mit der Begleitung der dafür erforderlichen Maßnahmen befasst; im 
Übrigen siehe Antwort zu 12. sowie Drs. 20/5839. 

f & w setzt eigenes Personal in der Schnackenburgallee in Abhängigkeit von der tat-
sächlichen Belegung ein. Bei Erreichen der maximal vorgesehenen Belegung werden 
drei Mitarbeiter im Unterkunfts- und Sozialmanagement und zwei Mitarbeiter im Tech-
nischen Dienst beschäftigt sein. Zurzeit befinden sich 1,3 Vollkräfte im f&w-Unter-
kunfts- und Sozialmanagement für die Betreuung der knapp 70 Bewohner vor Ort. 
Dienstleistungen wie Essensversorgung und Reinigung erfolgen durch andere Anbie-
ter im Auftrag von f & w. 

15. Kürzlich wurde der Vertrag über die Nutzung der Wohnaußenstelle in 
Mecklenburg-Vorpommern Nostorf/Horst geschlossen. Welche Kapazitä-
ten wurden für Hamburg vereinbart, welche Erweiterungen der Kapazitä-
ten sind möglich? (Bitte aktualisierten Vertrag als Anlage beifügen.) 

Hamburg stehen in Nostorf/Horst 200 Plätze dauerhaft zur Verfügung. Im Übrigen 
siehe Anlage . 
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Anlage 
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